
Stadt Werder (Havel) 
 
 
 

 

 
 

Beschluss-Veröffentlichung 

zur Sitzung des Ortsbeirates Töplitz  
 

Sitzungstag: 14.10.2025 

Sitzungsort: Haus des Bürgers Töplitz, 14542 Werder (Havel) OT 

Töplitz, An der Havel 68 

Beginn: 18:00 Uhr Ende:  20:06 Uhr 

 

Öffentlicher Teil: 
 

 
 

 BTö/0266/25 Mittel des Ortsbeirates 
hier: Mittelbereitstellung zur Durchführung einer Jahresabschlussver-
anstaltung 

 

Der Ortsbeirat Töplitz stellt für die Ausgestaltung einer Jahresabschlussveranstaltung Mittel 
in Höhe von 600,00 € zur Verfügung.  
 
Die Abrechnung erfolgt über Einzelnachweise.                           
 
 

Beschluss:  
einstimmig angenommen 
 
 

 BTö/0267/25 Mittel des Ortsbeirates 
hier: Mittelbereitstellung für die Durchführung eines Neujahrsempfangs 
im Jahr 2026 

 

Der Ortsbeirat Töplitz stellt für die Durchführung eines Neujahrsempfangs im Jahr 2026 Mit-
tel in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung.  
 
Die Abrechnung erfolgt über Einzelnachweise.                            
 
 

Beschluss:  
einstimmig angenommen 
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 BTö/0268/25 Mittel des Ortsbeirates  
hier: Mittelbereitstellung für Unterhaltungskosten des  Bürgerhauses 
und Inselzentrums im Jahr 2026 

 

Der Ortsbeirat Töplitz stellt für Unterhaltungskosten des Bürgerhauses und Inselzentrums im 
Jahr 2026  Mittel in Höhe von 500,00 €  zur Verfügung.  
 
Die Abrechnung erfolgt über Einzelnachweise.                      
 
 

Beschluss:  
einstimmig angenommen 
 
 

 BTö/0269/25 Mittel des Ortsbeirates 
hier: Mittelbereitstellung für Repräsentationen/Ehrungen u. Jubiläen im 
Jahr 2026 

 

Der Ortsbeirat Töplitz stellt für Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen im Jahr 2026 Mittel 
in Höhe von 2.000,00 € zur Verfügung.  
 
Die Abrechnung erfolgt über Einzelnachweise.                            
 
 

Beschluss:  
einstimmig angenommen 
 
 

 BTö/0270/25 Mittel des Ortsbeirates  
hier: Mittelbereitstellung/Kostenzuschuss für die Anschaffung einer 
Geschwindigkeitsmesstafel 

 

Der Ortsbeirat Töplitz stellt einen Kostentzuschuss von 1.000,00 € für den Erwerb einer Ge-
schwindigkeitsanzeigetafel zur Verfügung. 
 
Die Abrechnung erfolgt über Einzelnachweise.                           
 
 

Beschluss:  
einstimmig angenommen 


